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1 Begutachtung 
Die Marktgemeinde Meitingen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 
nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße 

- südlich der Lech-Stahlwerke. Es sollen 
neue Flächen für die Nutzungen Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung und Reststoffaufberei-
tung ausgewiesen werden. 

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden. 

Es wurden die Gewerbelärmimmissionen von bereits vorhandenen Gewerbebetrieben, von 
planungsrechtlich zulässigen Gewerbelärmemissionen aus Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten, von vorgesehenen Erweiterungsabsichten umliegender Betriebe und von vor-
gesehenen Planungen von Gebieten mit Gewerbelärmemissionen (z. B. Gewerbegebiet 
Langweid Nord oder als gewerbliche Nutzung dargestellte Flächen in Flächennutzungsplä-
nen) ermittelt. 

Die zulässigen Lärmemissionen aus dem Bebauungsplangebiet sind so festgelegt, dass ei-
nerseits die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen entsprechend den schalltechnischen An-
forderungen möglich sind, andererseits sich aber für die Nachbarschaft keine unzumutbaren 
Nachteile ergeben.  

 

 

Augsburg, den 22.11.2019 

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH 

Fachlich Verantwortlicher:  

   

 

Dipl.-Ing. (FH) Johann Storr  
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2 Grundlagen 
/A/ Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der durch gewerbliche Emittenten verur-

sachten Geräusch-
am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreis-

 der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung: LA05-073-
G73-T01-01 vom 22.11.2019 

/B/ Bebauungsplan Vorabzug  südlich des Bebau-

ungspla  südlich der Lech-Stahlwerke, des Marktes Meitingen, in der Fas-
sung vom 04.12.2019, erhalten von Herrn  von der OPLA Büroge-
meinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung per E-Mail am 11.11.2019 

/C/ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung  

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen Viewing.pdf 
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3 Situation und Aufgabenstellung 
Die Marktgemeinde Meitingen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 
nördlichen Lohwald - 

- südlich der Lech-Stahlwerke. Es sollen 
neue Flächen für die Nutzungen Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung und Reststoffaufberei-
tung ausgewiesen werden. 

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden. 

Die zulässigen Lärmemissionen aus dem Bebauungsplangebiet sind so festgelegen, dass 
sich für die Nachbarschaft keine unzumutbaren Nachteile ergeben. Dabei wurde folgendes 
Vorgehen gewählt: 

Es wurden die Gewerbelärmimmissionen von bereits vorhandenen Gewerbebetrieben, von 
planungsrechtlich zulässigen Gewerbelärmemissionen aus Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten und von vorgesehenen Planungen von Gebieten mit Gewerbelärmemissionen 
(z. B Gewerbegebiet Langweid Nord) ermittelt (siehe /A/).  

Die zulässigen Lärmemissionen aus dem Bebauungsplangebiet sind so festzulegen, dass 
einerseits die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen entsprechend den schalltechnischen 
Anforderungen möglich sind, andererseits sich aber für die Nachbarschaft keine unzumutba-
ren Nachteile ergeben. 

4 Systematik der Lärmkontingentierung 

4.1 Bebauungsplanverfahren der Kommune 
Die Geräuschkontingentierung nach der DIN 45691 (1) regelt, wie viel Lärm von den Flächen 
im Plangebiet ausgehen (Emission) und wie viel Lärm im Umfeld des Plangebietes einwirken 
(Immission) darf. 

Es wird festgelegt, welche schutzbedürftigen Nutzungen (Wohnungen, Büros, Praxen usw.) 
im Umfeld des Plangebietes vorhanden sind und welche Lärmimmissionen dort ankommen 
dürfen. Es werden exemplarisch für einzelne Bereiche Immissionsorte festgelegt, an denen 
die Lärmimmissionen berechnet werden. 

Nun wird geprüft, ob sich andere Lärmemittenten im Sinne der TA Lärm (2) im relevanten 
Umfeld des Plangebietes befinden und wie hoch die eventuelle Vorbelastung durch diese ist. 
Auf Basis der Vorbelastung wird nun festgelegt, welche Lärmemissionen für die Nutzungen 
im Plangebiet zulässig sind. 

Es werden für die relevanten Flächen im Plangebiet Emissionskontingente festgelegt und die 
sich ergebenden Lärmimmissionen an den Immissionsorten berechnet.  

Die Höhe der Lärmkontingente wurden in Anlehnung der Lärmimmissionen aus den nördlich 
des Plangebietes gelegenen Flächen der Lech-Stahlwerke GmbH bzw. der LSV Lech-Stahl 
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Veredelung GmbH festgelegt. Die Nutzungen dieser Betriebe entsprechen in etwa der vor-
gesehenen Nutzung im Plangebiet. Die Emissionskontingente liegen tagsüber bei einem ty-
pischen Mittelwert für ein Industriegebiet von etwa LEK = 65 dB(A) tagsüber. Nachts liegt das 
Lärmkontingent um etwa 10 dB(A) unter den typischen Mittelwert für ein Industriegebiet bei 
etwa LEK = 55 dB(A). Die DIN 18005 gibt als Empfehlung einen Wert von tagsüber und 
nachts von LWA/m² = 65 dB(A) pro Quadratmeter Grundstücksfläche für ein Industriegebiet 
vor. Die im Sondergebiet geplante Nutzung entspricht dem Emissionsaufkommen eines In-
dustriegebietes. Somit ist davon auszugehen, dass bei den Planungen der Gebäude und 
Nutzungen ein erhöhter Aufwand zur Lärmminderung erforderlich ist. Dies wird als zumutbar 
angesehen, da die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Wohngebäude) weit-
möglichst vor Lärmimmissionen geschützt werden sollen. 

Da die Entfernungen der Immissionsorte zum Plangebiet verschieden sind und je nach bauli-
cher Nutzung verschieden hohe Lärmimmissionen zulässig sind, ergibt sich an einigen Im-
missionsorten eine wesentliche Unterschreitung der zulässigen Lärmimmissionen. Um auch 
hier höhere Lärmemissionen aus dem Plangebiet zuzulassen werden für einzelne Winkel-
sektoren Zusatzkontingente vergeben. Somit gilt innerhalb eines Winkelsektors das Immissi-
onskontingent plus den jeweiligen Wert des Zusatzkontingentes. 

Somit ist im Bebauungsplan festgesetzt, wie viel Lärm an den Immissionsorten durch 
Lärmemissionen aus dem Plangebiet ankommen darf. 

4.2 Genehmigungsverfahren durch den Antragsteller 
Im Rahmen der Genehmigung für ein Bauvorhaben und die späteren Nutzungen im Plange-
biet muss dann der Betreiber des Vorhabens nachweisen, dass die sich aus dem Bebau-
ungsplan ergebenden zulässigen Lärmimmissionen im Umfeld des Plangebietes eingehalten 
werden. Die Sicherstellung der Einhaltung der zulässigen Lärmimmissionen wird somit der 
nachfolgenden Genehmigungsplanung überlassen. 

Die Berechnungen sind für Immissionsorte außerhalb des Plangebietes nach der 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 durchzuführen. Aus dem Abschnitt 5 der DIN 45691 ergibt 
sich, dass der Beurteilungspegel nach den Vorgaben der TA Lärm zu ermitteln ist. Daher 
sind in der Satzung weitere Regelungen zur Berechnung der Beurteilungspegel weder erfor-
derlich noch sinnhaft. 
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Die Schutzwürdigkeit ergibt sich entsprechend den Ausführungen in der Begründung (siehe 
Punkt 7.2). 

Folgende Bezugszeiträume sind maßgeblich: 

Bezeichnung Beurteilungszeit in Stunden von bis 

tags (ta) 16 06.00 Uhr 22.00 Uhr 

nachts (na) 8 22.00 Uhr 06.00 Uhr 

 

5 Berechnung und Bewertung der Immissionskontin-
gente 

5.1 Systematisches Vorgehen 
Es wurden die Gewerbelärmvorbelastungen auf Basis von bereits vorhandenen schalltechni-
schen Untersuchungen ermittelt (siehe /A/). Die sich so ergebenden Beurteilungspegel stel-
len die Vorbelastungen LVor im Sinne der DIN 45691 (1) dar. 

Als Gesamt-Immissionswert LGI im Sinne der DIN 45691 (1) wurde im Wesentlichen von den 
Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (3) ausgegangen. Diese stimmen auch 
mit den Immissionsrichtwerten der für Gewerbebetriebe relevanten TA Lärm (2) überein.  

Die Planwerte LPl stellen den Beurteilungspegel dar, der aus den kontingentierten Flächen 
des Plangebietes an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen ankommen darf.  

Die zulässige Lärmbelastung im Änderungsverfahren wurde so wie im Bebauungsplangebiet 
Filter 4   festgesetzt. Die Berechnung der Immissionsrichtwert-

Anteile erfolgt daher nach der DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung" in Verbin-
dung mit der DIN ISO 9613-2:1999-10. "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien". "Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren" vom Oktober 1999. 
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7 Textvorschläge für den Bebauungsplan 
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "
Lohwald - 
Marktes Meitingen - Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange - 
Bewertungssituation inklusiv vorgesehener Planungen im Umfeld" der BEKON Lärmschutz & 
Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA05-073-G73-T02-02" vom 22.11.2019 können die 
Texte aus Absatz 7.1 als Festsetzung sowie die Texte aus Absatz 7.2 als Begründung 
übernommen werden. 

Hinweise für die Übernahme in den Textteil: 

- Die Pläne in der Anlage 10.4 sind als Anlage dem Bebauungsplan als Teil der Satzung 
beizufügen 

Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:  

- DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Planung", Ausgabe Juli 2002 

- Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
"Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" Ausgabe: Mai 1987 

- DIN 45691, "Geräuschkontingentierung", Ausgabe Dezember 2006 

- DIN ISO 9613-2:1999-10. "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien". "Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren" vom Oktober 1999 

In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem 
Bebauungsplan eingesehen werden können. 
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Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften 

Alle Normen und Richtlinien können bei der   
den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig 
gesichert hinterlegt. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 
(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 
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7.2 Begründung 
Die Texte sind direkt der Begründung im Bebauungsplan zu entnehmen.  
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8 Abkürzungen der Akustik 
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Aba Mittlere Einfügedämpfung 
Adiv Mittlere Entfernungsminderung 
Agr Mittlerer Bodeneffekt 
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...) 
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss 
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie 
Bewertung "+" Anforderung eingehalten 
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
CmN Meteorologische Korrektur, nachts 
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber 
DI Richtwirkungskorrektur 
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB 
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A) 
Dz Abschirmmaß in dB(A) 
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie 
IGW Immissionsgrenzwert 
IRW Immissionsrichtwert in dB(A) 
K Reflexionszuschlag in dB(A) 
KD Durchfahranteil auf Parkplatz 
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie 
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A) 
L Länge der Quelle 
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB 
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB 
Lm Mittelungspegel in dB(A) 
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A) 
lNs Beurteilungszeitraum  lauteste Nachtstunde 
Lr Beurteilungspegel in dB(A) 
LrN Beurteilungspegel nachts 
LrT Beurteilungspegel tagsüber 
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen 
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A) 
LWA Schallleistungspegel in dB(A) 
L  Schallleistungspegel pro Meter in dB(A) 
L  Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A) 
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen) 
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A) 
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
N Anzahl der Stellplätze 
Na Beurteilungszeitraum  Nacht 
Nutz Bauliche Nutzung 
OW Orientierungswert in dB(A) 
P LKW-Anteil in % 

w bewertetes Schalldämm-Maß in dB 
Re Reflexanteil 
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m 
S Flächengröße in m² 
ta Beurteilungszeitraum - Tag 
v Geschwindigkeit in km/h 
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes 
ZB Zeitbereich 
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A) 
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10 Anlagen 
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10.2 Lage der Immissionsorte 

 
  

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 
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10.3 Berechnung der Zusatzbelastung 
10.3.1 Bezugsfläche 

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 
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10.3.2 Berechnung der Immissionskontingente 
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